
Art.-Nr. 59655005 HEFT 4

EN T SC H EID U N G EN  DES BUNDESGERICHTSHOFES
HERAUSGEGEBEN VON DEN MITGLIEDERN DES 

BUNDESGERICHTSHOFES UND DER BUNDESANWALTSCHAFT

E N T S C H E ID U N G E N  

DES BUN D ESG ERICH TSH O FES  

IN ZIVILSACHEN

BGHZ

226. BAND

2021



Nr.
INHALT

Seite

12.
30. VI. 20 
X I  Z R  119/19

13.
8. V II. 20 
VIII Z R  163/18

14.
14. VII. 20 
II Z R  255/18

15.
20. VII. 20 
N o tSt(B ) 1/20

D ie in den Allgem einen G eschäftsbedingungen eines K red i
tinstituts enthaltene Entgeltklausel für ein Zahlungskonto 
mit grundlegenden Funktionen (B asiskonto) unterliegt nach 
§ 307 A bs. 3 Satz 1 B G B  der richterlichen Inhaltskontrolle. Sie 
ist im  Verkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 A bs. 1 Satz  1,
A bs. 2 Nr. 1 B G B , § 41 A bs. 2 Z K G  unw irksam , wenn bei 
der Bem essung des Entgelts das kontoführende Institut den 
mit der Führung von Basiskonten verbundenen M ehraufw and 
allein auf die Inhaber von Basiskonten um gelegt hat................. 197

a) A n die Stelle einer nach § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. I B G B  
unwirksam en K lausel zur D urchführung von Schönheits
reparaturen durch den M ieter bei einer ohne angem essenen 
Ausgleich unrenoviert beziehungsweise renovierungsbedürf
tig überlassenen W ohnung tritt nach § 306 A bs. 2 B G B  die 
gesetzliche Regelung des § 535 A bs. 1 Satz 2 B G B .
b) D ie  hiernach den Vermieter treffende Instandhaltungs
last -  vorliegend die A usführung von Schönheitsreparaturen
-  bestim m t sich nach dem  zum  vertragsgem äßen G ebrauch 
geeigneten Zustand; dies kann auch der unrenovierte bezie
hungsweise renovierungsbedürftige Zustand der W ohnung 
zum Zeitpunkt ihrer Ü berlassung sein. Bei einer wesentlichen 
Verschlechterung des anfänglichen D ekorationszustandes 
kom m t ein Instandhaltungsanspruch des Mieters in Betracht.
D a die (W ieder-)Herstellung dieses ursprünglichen D ek ora
tionszustands der W ohnung in der Regel nicht praktikabel, 
zum indest aber w irtschaftlich nicht sinnvoll ist und deshalb 
nicht im Interesse vernünftiger M ietvertragsparteien liegt, ist 
in diesen Fällen allein eine D urchführung von Schönheits- 
reparaturen sach- und interessengerecht, durch w elche der 
Vermieter die W ohnung in einen frisch renovierten Zustand 
versetzt. M it Rücksicht auf Treu und G lauben (§ 242 B G B ) 
kann der M ieter eine solche Renovierung verlangen, m uss sich 
aber wegen der dadurch bewirkten Besserstellung gegenüber 
dem unrenovierten (vertragsgem äßen) Zustand bei M ietbe
ginn in angem essenem  -  in der Regel hälftigem -  U m fang an
den erforderlichen K osten  beteiligen............................................... 208

D ie aufgrund einer gerichtlichen Erm ächtigung der M in
derheitsaktionäre auf die Tagesordnung zu setzenden G e
genstände müssen bei einer nicht börsennotierten A ktien
gesellschaft so  rechtzeitig bekanntgem acht w erden, dass die 
Aktionäre ausreichend Zeit haben, sich mit der ergänzten 
Tagesordnung zu befassen, darüber zu befinden, ob sie an der 
H auptversam m lung teilnehmen wollen, und die Teilnahm evo
raussetzungen zu erfüllen....................................................................  224

Zu einem gerichtlichen Disziplinarverfahren, das die Entfer
nung eines N o tars aus dem A m t zum  Gegenstand hat, ist die 
Landesnotarkam m er mangels rechtlichen Interesses im Sinne 
von § 65 A bs. 1 V w G O  nicht beizuladen......................................  239



16.
22. VII. 20 
X II Z B 131/20

a) D ie Aufhebbarkeit einer A uslandsehe, die mit einem Ehe
gatten geschlossen worden ist, der bei Eheschließung zwar 
das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte, richtet 
sich nach §§ 1313 ff. B G B  in der aktuell geltenden Fassung. 
D ie  Ü berleitungsvorschriften der Art. 229 § 44 A bs. 1 und 2 
E G B G B  sind auf solche Ehen nicht -  auch nicht entsprechend
-  anzuwenden.
b) O b einer der von § 1316 A bs. 1 Nr. 1 Satz 1 B G B  ge
nannten Gesetzesverstöße vorliegt, bei denen die zuständige 
Verw altungsbehörde berechtigt ist, einen A ntrag auf Eheauf
hebung zu stellen, ist keine Frage der Antragsberechtigung, 
sondern eine der Begründetheit des Antrags.
c) Für die Bestätigung der Ehe ist zw ar die positive Kenntnis 
des Ehegatten von ihrer A ufhebbarkeit nicht erforderlich. E r 
m uss aber die den Ehem angel begründenden Tatsachen ken
nen und w enigstens ein allgemeines Bew usstsein davon haben, 
dass er die Ehe wegen des Eingehungsm angels zur A uflösung 
bringen kann oder dass Zweifel an ihrer G ültigkeit bestehen 
und er durch sein Verhalten ein möglicherw eise vorhandenes 
A ufhebungsrecht aufgibt.
d) D ie N orm  des § 1314 A bs. 1 Nr. 1 B G B  räum t dem  Richter
für die Frage, ob die Ehe bei Vorliegen des A ufhebungsgrun
des aufzuheben ist, ein eingeschränktes Erm essen ein. Fehlt in 
diesen Fällen ein A usschlussgrund gemäß § 1315 A bs. 1 Satz 1 
B G B , kann von einer Eheaufhebung ausnahm sw eise dann 
abgesehen w erden, wenn feststeht, dass die A ufhebung in 
keiner H insicht unter G esichtspunkten des M inderjährigen
schutzes geboten ist, sondern vielmehr gewichtige U m stände 
gegen sie sprechen.................................................................................. 244
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